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"Auf meinen Rechtsfall werde doch aufmerksam!" 
Wie sich die Babylonier und Assyrer vor Unheil schätzten, 

das sich durch ein Vorzeichen angekündigt hatte 

STEFAN M . M A U L 

Die Babylonier und die Assyrer glaubten, in alltäglichen sowie in außerge
wöhnlichen Vorkommnissen wie z .B. dem Verhalten von Tieren oder Men
schen, an Pflanzen beobachteten auffälligen Erscheinungen, an den Bewegun
gen der Sterne und Planeten, an Sonne und Mond wie auch in Wetterphänome
nen aller Art Hinweise auf in der Zukunft liegende günstige oder ungünstige 
Geschehnisse erkennen zu können. In zahlreichen Werken schrieben sie tau
sende solcher Vorzeichen nieder und ordneten einem jeden eine Deutung zu. 

Diese regelrechte 'Zukunftswissenschaft' sollte man nicht als "furchtbaren 
Aberglauben" brandmarken (vgl. Meissner 1925: 198), denn mit Hilfe der 
Omenwerke wurde die Zukunft des Einzelnen wie auch die des Gemeinwe
sens dem Bereich des Uneinsehbaren, des Unfaßbaren und damit Unplanba
ren, kurz den Kräften des Chaos, die die Babylonier wie nichts anderes fürch
teten, entrissen. Omina aller Art erlaubten, die Gewißheit des Realen, die für 
uns nur die Gegenwart besitzt, in die Zukunft auszudehnen. Die psychologi
sche Wirkung der Zukunftsdeutung auf alle, die ihr Glauben schenkten, sollte 
keinesfalls unterschätzt werden: eine diffuse Angst vor der Bedrohung durch 
eine uneinschätzbare Zukunft, in der alle nur möglichen chaotischen Kräfte 
wirken könnten, wird im schlimmsten Falle ersetzt durch eine Angst vor einer 
namentlich bekannten und damit faßbaren Bedrohung. Eine solche Angst aber 
ist beherrschbar, da sie sich auf ein konkretes und bekanntes, vielleicht sogar 
auf ein bereits erfahrenes Ereignis bezieht! 

Das babylonische Weltbild war aber keineswegs so fatalistisch, daß man, 
wenn einmal ein Vorzeichen erkannt und gedeutet worden war, dem in der 
Zukunft drohenden Unheil nicht mehr hätte entrinnen können. Ein Vorzei
chen zeigte lediglich eine Tendenz an: das zukünftige negative Ereignis - etwa 
Krankheit, eine Katastrophe, ein Unfall oder der Tod - konnte nur dann ein
treten, wenn der Betroffene tatenlos der Dinge harrte. Die babylonische Ge
sellschaft, die ein filigranes Bezugssystem zwischen gegenwärtigen, scheinbar 
nebensächlichen und unwichtigen Ereignissen und der Zukunft entwickelte, 
fand notgedrungen auch Verfahren, mit deren Hilfe die erkannte Zukunft zu 
ihren Gunsten beeinflußt werden konnte. Auch wenn solche Verfahren in Me
sopotamien im wesentlichen erst in der Zeit des ersten vorchristlichen Jahrtau-
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sends schriftlich fixiert wurden, darf man wohl davon ausgehen, daß ihre Ur
sprünge erheblich älter sind. 

Rituale, die den Zweck verfolgen, ein durch ein Vorzeichen angekündigtes, 
in der Zukunft liegendendes negatives Ereignis abzuwenden, wurden von den 
Babyloniern mit dem sumerischen Terminus nam-bür-bi bezeichnet. N a m -
bür-bi bedeutet wörtlich: "(Ritual für) die Lösung davon (d.h. von einem 
durch ein Vorzeichen angekündigten, aber bislang noch nicht eingetretenen 
Unheil)". 

Die bedeutendsten Sammlungen von Namburbi-Tafeln stammen aus den 
Bibliotheken von Assur, Ninive und Huzinna (Sultantepe). Einige weitere 
Namburbi-Tafeln wurden in Kalhu (Nimrud) gefunden. Aus neu- und spätba
bylonischer Zeit sind Namburbi-Rituale aus Babylon, Sippar, Ur und vor al
lem aus Uruk bekannt geworden. Zwar wurden Namburbi-Rituale fast aus
schließlich in Mesopotamien selbst gefunden, vereinzelte Texte aus Tarsus1, 
Hama2 und Guzäna (Teil Halaf)3 zeigen jedoch, daß diese ursprünglich in Baby-
lonien entstandenen Rituale wohl mit der Ausdehnung des neuassyrischen Rei
ches auch in den ferner liegenden Provinzen außerhalb des eigentlichen Mesopo
tamien bekannt wurden und zur Anwendung kamen. Die bei den Ausgrabungen 
der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur unter der Leitung von W. Andrae 
gefundenen Namburbi-Tafeln gehörten fast alle zu der Bibliothek des 'Hauses 
des Beschwörungspriesters' (vgl. Pedersen 1986:41-76). Diese Bibliothek wurde 
von einer Beschwörerfamilie (vgl. Hunger 1986: 19) im wesentlichen in der Re
gierungszeit Assurbanipals (668-627 v. Chr.) angelegt (Pedersen 1986: 45 mit 
Anm. 21), auch wenn einige der dort gefundenen Tafeln bereits in mittelassyri
scher Zeit und dem späten 8. Jh. v. Chr. geschrieben wurden (vgl. Pedersen 1986: 
44). Die älteren Mitglieder der Familie waren als Beschwörer am Assur-
tempel ( M A § . M A § blt Assur) tätig. Unter den 631 Tafeln, die dieser Bibliothek 
zugewiesen werden können (vgl. Pedersen 1986: 44 und 59-75), sind immerhin 
32 Tafeln mit Namburbi-Ritualen. Dieses Textcorpus (vgl. Ebeling 1915-19, 
1920-23, 1954ff.; Ebeling/Köcher/Rost 1953), das etwa in der gleichen Zeit ge
schrieben wurde wie die zahlreichen Namburbi-Tafeln aus den Bibliotheken As
surbanipals in Ninive (vgl. Caplice 1965 ff., 1973,1974), zählt zu den wichtigsten 
Quellen für unsere Kenntnis von den Löseritualen. Aus den Kolophonen dieser 
Tafeln geht hervor, daß sie eigens für die Durchführung der jeweiligen Rituale 
geschrieben wurden. 

Der klare und Schritt für Schritt logische Aufbau dieser Rituale wird erst dann 
deutlich, wenn man die Vorstellungen, die die Babylonier von Vorzeichen und 

1 E i n N a m b u r b i - A m u l e t t : G ö t z e 1939: 11 -16 n8 . 
2 E i n Ri tua l gegen U n h e i l , das v o n einer Schlange angekündigt w i r d : La:ss0e 1 9 5 6 : 6 0 - 6 7 

u n d PI. X I V . V g l . die Ü b e r s e t z u n g : C a p l i c e 1974: 18, T e x t 8 u n d ferner Seux 1976: 
3 5 2 - 3 5 4 . 

3 E i n N a m b u r b i - A m u l e t t : Fr iedr ich u. a. 1940: 46 u n d T a f . 17 nlOO. V g l . ferner Re iner 
1960: 151 mi t A n m . 5. 
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ihrer Wirkungsweise hatten, begreift. Wenn beispielsweise ein Hund im 
Hause eines Menschen ständig heulte und jaulte, bedeutete das Unglück für 
den Besitzer des Hauses und seine Angehörigen. Der betroffene Mensch hatte 
aber nicht nur das ihm in der Zukunft drohende Unheil zu fürchten, denn das 
Auftreten des Hundes in dem Hause des Menschen war - nach der Vorstellung 
der Babylonier - weit mehr als nur ein Zeichen. Das Vorzeichen, in unserem 
Beispiel der heulende Hund, war dem Menschen von seinen persönlichen Göt
tern geschickt worden, weil diese aus irgendeinem Grunde über den Menschen 
verärgert waren und ihn strafen wollten. Der Hund an sich aber - und das ist 
bislang nicht erkannt worden - stellt die dem Menschen drohende Gefahr dar! 
Das Böse (lumnu), das dem Menschen nach der Vorhersage des Omens später 
Schaden zufügen würde, steckte - wie die Babylonier glaubten - als 'Keim' be
reits in diesem Hund, der mit der von ihm abstrahlenden, unheilvollen Energie 
den betroffenen Menschen und dessen Umgebung 'infizierte'. Die 'Infektions
gefahr', die von einem solchen Vorzeichen ausging, glaubte man, war so stark, 
daß das Unheil auch dann in den Körper des Menschen eindränge, wenn er den 
Hund bzw. das Tier oder den Gegenstand, der durch sein Erscheinen das Un
heil angekündigt hatte, nicht einmal berührt, sondern nur gesehen hatte. In ei
nem Ritual, durch das das von Schlangen angezeigte Unheil verhindert werden 
sollte, bat der betroffene Mensch darum, daß "das Böse in dem Körper (der 
Schlangen) zurückgehalten" werden möge. Das von dem Vorzeichen, also in 
unserem Beispiel von dem Hund, 'abstrahlende' Böse, wirkte so lange auf den 
Menschen, sein Haus und seine Umgebung ein, bis die unheilvollen Energien 
in dem Unheil kulminierten, das in der Apodosis des jeweiligen Omens vor
ausgesagt war. Das Heranwachsen und sich Entwickeln des Unheils von der 
Infektion durch das Vorzeichen bis zu dem Ausbruch des eigentlichen Un
heils, das der heutigen Vorstellung von der 'Inkubationszeit' einer Krankheit 
nicht unähnlich ist, bezeichneten die Babylonier sehr treffend als qe lumni, 
"Faden des Bösen". Diesen "Faden des Bösen" galt es, mittels der Namburbi-
Rituale zu durchtrennen. 

Legt man diese hier nur kurz umrissene Vorstellung der Wirkungsweise von 
Vorzeichen zugrunde, kann man folgende Ziele, die ein Löseritual leisten 
sollte, formulieren. 

1. Der betroffene Mensch muß den Zorn der Götter, die ihm das Vorzeichen 
schickten, besänftigen. 

2. Der Mensch muß erreichen, daß die Götter ihren Entschluß, ihm ein ungu
tes Schicksal zuteil werden zu lassen, revidieren. 

3. Die Verunreinigung, die sich der Mensch bereits durch das Erscheinen des 
Vorzeichens zugezogen hat, muß beseitigt werden. 

4. Die Verunreinigung des Hauses und des Umfeldes des Menschen muß be
seitigt werden. 

5. Der Mensch muß in seine normalen, 'intakten' Lebensbedingungen wieder 
eingeführt werden. 

6. Der Mensch sollte mit einem dauerhaften Schutz vor erneuter Bedrohung 
durch weitere unheilvolle Vorzeichen versehen werden. 
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Diese sechs Ziele entsprechen exakt den sechs konstitutiven Elementen eines 
Namburbi-Rituales. Diese sollen nun im folgenden dargestellt werden. 

Der Mensch, der eine Korrektur des ihm von den Göttern vorbestimmten 
Schicksales erreichen wollte, mußte sich mit seiner Bitte an die göttliche Triade 
Ea,§amas und Asalluhi wenden. §amas, der Sonnengott, galt den Babyloniern, 
da er tags über die Erde hinwegzieht und nachts auch die Bereiche unter der 
Erde durchfährt, als "Herr des Oben und des Unten", als der, "der alles sieht", 
und somit als "der Richter von Himmel und Erde". Er erschien ihnen als der 
ewig regelmäßig Kreisende als das eklatanteste Phänomen der dynamischen 
Ordnung. Aus diesem Grunde wurde er als Hüter und Bewacher der Schöp
fung und als Garant dafür angesehen, daß sich die Schöpfung - so wie die 
Sonne - in den rechten Bahnen bewegt. Diese Vorbild- und Hüterfunktion des 
Sonnengottes wird in dem recht häufig in den Gebeten der Namburbis ge
nannten Epitheton mttstesiru, "der recht leitet", umrissen. Samas sollte den 
von einer unguten Zukunft bedrohten Menschen wieder in die rechte Bahn lei
ten und das ungünstige Urteil über das Schicksal des Menschen aufheben. 
Aber auch Ea und Asalluhi, die Götter der Beschwörungskunst und der Weis
heit, mußten dem Menschen zu Hilfe kommen. Denn alle magischen Hand
lungen, die zur Beseitigung des gefährlichen 'Omenanzeigers' und zur Reini
gung des Menschen und seines Hauses vonnöten waren, wären ohne Wirkung 
geblieben, wenn nicht Ea und Asalluhi durch ihre Gunst diesen Handlungen 
Kraft verliehen hätten. 

Bevor sich der Mensch mit seinem Anliegen an Ea, Samas und Asalluhi wen
den durfte, mußte er sich durch verschiedene, manchmal mehrere Tage dau
ernde Reinigungsrituale vorbereiten. Vor allem durfte er - ebenso wie der Be
schwörer, der das Ritual leitete - weder Brunnenkresse noch Knoblauch, 
Lauch oder Fisch zu sich nehmen, wohl um die Götter nicht durch den Geruch 
seines Atems zu beleidigen. 

In der Nacht, bevor das Ritual durchgeführt wurde, bereitete der Beschwö
rer das Weihwasser, das für das Ritual benötigt wurde. Hierfür warf er in ein 
Weihwassergefäß mit Wasser zahlreiche reinigenden Substanzen, aber auch 
verschiedene edle Steine und Metalle. Das Weihwassergefäß ließ er dann "die 
Nacht über unter den Sternen" stehen, damit durch deren Strahlen sich die rei
nigende Kraft des Wassers noch erhöhe. In den frühen Morgenstunden in der 
Dämmerung baute der Beschwörer am Fluß "an einem unzugänglichen Ort" 
Altärchen für Ea, Samas und Asalluhi auf, nicht ohne zuvor diesen Ort durch 
Fegen und Versprengen von Weihwasser gereinigt zu haben. Dann richtete er 
ein regelrechtes Mahl mit Brot, Fleisch, Datteln, Räucherwerk, Wasser und 
verschiedenen Biersorten für die Götter her, um sie herbeizurufen und gnädig 
zu stimmen (vgl. Abb. 1 und 2). 

Erst nachdem der Beschwörer die Götter aufgefordert hatte, dieses Opfer 
"entgegenzunehmen" und man den Göttern genügend Zeit gelassen hatte, das 
Mahl "zu verzehren", durfte der von einem unheilvollen Vorzeichen bedrohte 
Mensch vor die Götter treten, um von ihnen eine Korrektur des ihm eigentlich 
vorbestimmten, ungünstigen Schicksales zu erbitten. Der nun beginnende Ri
tualabschnitt ist das Herzstück der Löserituale, der Höhe- und Wendepunkt. 
Auch wenn die großen, nun zum Opfer gerufenen Götter Ea, Samas und Asal-
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Abb. 2. Ausschnitt aus Abb. 1 

l u h i n i c h t u n b e d i n g t d i e g ö t t l i c h e n K r ä f t e w a r e n , d i e d i e s i c h i n d e m V o r z e i 
c h e n b e r e i t s e n t w i c k e l n d e St ra fe d e m M e n s c h e n g e s c h i c k t h a t t e n , h a t t e n sie 
d o c h z u m i n d e s t z u g e l a s s e n , d a ß d e m M e n s c h e n e in u n g ü n s t i g e s S c h i c k s a l a u f 
er legt w o r d e n w a r . E r s t w e n n d e r M e n s c h d i e s c h i c k s a l s b e s t i m m e n d e n G ö t 
ter , v o r a l l e m a b e r S a m a s , d e n G o t t des R e c h t e s (kittu) u n d d e r G e r e c h t i g k e i t 
(misaru), d a v o n ü b e r z e u g t ha t t e , d a ß das d r o h e n d e , u n g u t e S c h i c k s a l i h n z u 
U n r e c h t e re i l en w ü r d e , k o n n t e d i e u n h e i l v o l l e K r a f t des ' O m e n a n z e i g e r s ' ( i n 
u n s e r e m F a l l e des j a u l e n d e n H u n d e s ) g e b r o c h e n w e r d e n . J e d w e d e R e i n i g u n g 
des M e n s c h e n u n d se ines H a u s e s b l i e b e o h n e E r f o l g , w ü r d e d e r R i c h t e r g o t t 
n i c h t das ü b e r d e n M e n s c h e n v e r h ä n g t e U r t e i l als u n g e r e c h t f e r t i g t o d e r z u 
s t r e n g w e r t e n , z u m i n d e s t aber d e m M e n s c h e n , a u c h w e n n er S c h u l d a u f s ich 
g e l a d e n h a t t e , B a r m h e r z i g k e i t u n d V e r z e i h u n g e n t g e g e n b r i n g e n . 

A l l e Ä n g s t e u n d B e d r o h u n g e n , d i e d e r M e n s c h , b e v o r d a s R i t u a l d u r c h g e 
f ü h r t w u r d e , e m p f a n d , n e h m e n in d e m L ö s e r i t u a l f ü r i h n g r e i f b a r e G e s t a l t an 
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in dem 'Omenanzeiger', d.h., um bei unserem Beispiel zu bleiben, in dem 
jaulenden Hund, der in sein Haus gekommen war. Ihn mußte der Mensch oder 
der Beschwörer noch vor dem Ritual einfangen und festhalten oder aber in ei
nem Figürchen abbilden. Dies ist unter psychologischen Gesichtspunkten 
ebenso wichtig wie für den folgenden Ritualverlauf. Denn die zuvor nur diffu
sen Ängste des Menschen vor seiner unguten Zukunft waren nun in dem 
'Omenanzeiger' oder in dessen aus Ton gefertigtem Ebenbild als grobstoffli
che Materie sichtbar und ansprechbar. Sie waren zu einem Gegenüber gewor
den, mit dem der Mensch sich auseinandersetzen und das er als seinen Gegner 
betrachten konnte. In keinem der vorformulierten Gebete, die der betroffene 
Mensch in den Löseritualen an Samas und an Ea und Asalluhi richten sollte, 
wurde die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit des göttlichen Urteiles angezwei
felt, das ihm kraft des gefährlichen 'Omenanzeigers' eine ungute Zukunft be
scheren würde. Vielmehr versuchte der Mensch mit Hilfe des Beschwörers 
eine Revision dieses Urteiles herbeizuführen. Das erneut gefällte Urteil sollte 
ihm dann ein besseres Schicksal zuteil werden lassen. Unter Respektierung des 
Beschlusses der Götter, ihm eine Ungute Zukunft zu bestimmen, trat der 
Mensch gemeinsam mit seinem 'Prozeßgegner', dem 'Omenanzeiger' bzw. 
dessen Ebenbild, zumindest formal gleichberechtigt und ebenbürtig vor den 
obersten Richter Samas, damit dieser die gewünschte Revision des göttlichen 
Urteiles herbeiführe. Der im folgenden beschriebene Ritualabschnitt ist nichts 
anderes als ein Gerichtsverfahren, bei dem der Mensch und sein Gegner, der 
'Omenanzeiger', vor den obersten Richtergott traten. In diesem Gerichtsver
fahren sollte der für den Menschen ungünstige Zukunftsentscheid der Götter, 
der dem 'Omenanzeiger' gewissermaßen rechtmäßig ermöglichte, Schaden an 
den Menschen heranzutragen, erneut verhandelt und zu Gunsten des Men
schen korrigiert werden, noch bevor er in spürbarem Leid Gestalt annehmen 
konnte. Der 'Omenanzeiger' hingegen sollte verurteilt und dann vernichtet 
werden. 

Das Ritual vor Samas war ein reguläres Gerichtsverfahren mit allen Elemen
ten, die auch ein weltlicher Gerichtsprozeß aufwies. Lediglich nahm hier der 
Sonnengott die Stelle des Richters ein, der Mensch und der 'Omenanzeiger' 
waren die beiden streitenden Parteien. Als Beisitzer und Mitglieder des Rich
terkollegiums fungierten Ea und Asalluhi. Das Gerichtsverfahren unter der 
Leitung des Samas galt als die letzte und endgültige Instanz. Sein Urteil, das in 
diesem Ritualabschnitt herbeigeführt werden sollte, konnte von niemanden, 
auch von keinem anderen Gott, in Frage gestellt oder gar abgeändert werden. 
Auch die persönlichen Götter des Menschen, die ihm gegebenenfalls ein Un
heil in Form eines 'Omenanzeigers' ins Haus geschickt hatten, hatten sich dem 
Urteil des Samas zu beugen. In einem Gebet an Samas aus einem Namburbi-
Ritual gegen das von Eidechsen angekündigte und übertragene Unheil ist dies 
(wie auch in vielen anderen Gebeten an den Sonnengott) schön zum Ausdruck 
gebracht worden: 

"Samas, großer Herr, (...) erhabener Richter, dessen Ausspruch unumstöß
lich ist, dessen Jawort kein anderer Gott abändern kann, (. . .) Herr, du bist 
doch überaus groß, dein Wort, dein Ausspruch kann nicht vergessen wer
den, dich anzubeten, kann mit nichts verglichen werden, wie (bei) Anu, dei-
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nem Vater, ist dein Ausspruch erhaben; unter den Göttern, deinen Brüdern, 
ist dein Wort am kostbarsten."4 

Der Mensch und der 'Omenanzeiger' (gegebenenfalls in der Form eines Tonfi-
gürchens) traten wie in einem weltlichen Prozeß als streitende Gegner vor den 
Richter, der das Urteil zu fällen hatte. Der Mensch mußte den 'Omenanzeiger', 
der seine Zukunft bedrohte, oder aber dessen Ebenbild, das zuvor aus Ton gefer
tigt worden war, mit seinen Händen ergreifen und anklagend vor dem Richter
gott hochheben, der wahrscheinlich als Götterbild und selbstverständlich auch in 
seiner Gestalt als aufgehende Sonne anwesend war. Man darf wohl davon ausge
hen, daß der Mensch nach Osten, also zur am Himmel emporsteigenden Sonne, 
zu schauen hatte, wenn er mit seinem Rechtsfall vor den Richtergott Samas trat, 
auch wenn dies in keinem der bekannten Rituale ausdrücklich erwähnt wird. Die 
Geste des Hochhebens des 'Omenanzeigers' ist die rituelle Entsprechung der ge
gen den 'Omenanzeiger' in dem Gebet an den Sonnengott formulierten Anklage: 
"(ina/assu) lumun X palhäku adräku u sütaduräku".5 In vielen Löseritu
alen mußte der betroffene Mensch, auch während er das Gebet mit der Bitte um 
die Schicksalskorrektur an Samas richtete und in der Regel dreimal hintereinan
der zu wiederholen hatte, das Figürchen des 'Omenanzeigers' dem Richtergott 
entgegenhalten. In anderen Ritualen sollte er oder aber der Beschwörer den 
'Omenanzeiger' "neben das Ritualarrangement zur linken (Seite)" vor Samas 
bringen und auf dem Boden niederlegen. 

Wenn der bereits von den Göttern verurteilte Mensch vor den Richtergott Wa
rnas trat und ihn, neben dem 'Omenanzeiger' stehend oder kniend, um die Kor
rektur des ihm drohenden Schicksales bat, wurde verständlicherweise besonders 
darauf geachtet, daß er nicht erneut den Unwillen der Götter auf sich zog. Der 
Mensch, von dem das Böse bereits Besitz ergriffen hatte, durfte keinesfalls durch 
seine ungute Ausstrahlung und seine Schuld den geheiligten Ort, an dem die 
Götter ihr Mahl eingenommen hatten und an dem sie aufs neue Recht sprechen 
sollten, verunreinigen und damit die Götter abermals beleidigen. Für die Ver
handlung seines Rechtsfalles (dinu) mußte der Mensch hinter dem Altärchen des 
Gottes an diesen geheiligten Bereich herantreten. Dabei durfte er aber nicht den 
zuvor gereinigten Erdboden berühren, sondern er wurde von dem Beschwörer 
auf einen hinter dem Altärchen vor Warnas ausgestreuten Teppich aus "Garten
kräutern'' (sammlkiri) geführt. In der Regel verwendete man hierfür Blätter der 
Tamariske (binu), der Dattelpalme (gisimmaru) und das "Seifenkraut" mastakal, 
denen allesamt reinigende Wirkung zugeschrieben wurde. Dieser Teppich hatte 
aber nicht nur die Funktion, die von dem Menschen ausgehende Verunreinigung 
von den Göttern fernzuhalten, sondern er hatte im wesentlichen die Aufgabe, 
nach dem Schiedsspruch des sich des Menschen erbarmenden Son

ic 3365 (Cap l i ce 1965: 116 -120 , T e x t 6 u n d T a b . X V I I ) , R s . 8'ff u n d G u r n e y / F i n k e l -
stein 1957: PI. L X X V I I I n63 , V s . 19'ff (vgl . C a p l i c e 1974: 20 f , T e x t 12). 

" W e g e n des U n h e i l s , das v o n X (ausgeht), b in ich in F u r c h t , b in ich in A n g s t u n d sehr 
verängst igt" (passim in G e b e t e n aus N a m b u r b i - R i t u a l e n , d ie an Samas , E a u n d Asa l luh i 
gerichtet s ind). 
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Abb. 3 Rollsiegel mit einer Einführungsszene, Zeit des Königs Urnammu, etwa 2100 v. 
Chr. (London, BM 89126, mit freundlicher Genehmigung der Trustees des British Museum) 

n e n g o t t e s d i e V e r u n r e i n i g u n g des M e n s c h e n i n s i ch a u f z u n e h m e n u n d i n d i e 
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War durch Opfer und Bittgebet die Gunst der Götter sichergestellt, konnte 
der Beschwörer dazu übergehen, den Menschen von der Unreinheit, die dieser 
sich durch das Erscheinen des Vorzeichens zugezogen hatte, zu befreien. In 
mehreren Ritualen zerschlug der Beschwörer vor dem Angesicht des Men
schen ein tönernes Gefäß. Dieser symbolische Akt muß großen Eindruck auf 
den Betroffenen gemacht haben, da er nicht nur im Ritual, sondern auch in der 
'profanen' Rechtssprechung seinen 'Sitz im Leben' hatte und dort beispiels
weise bei der Freilassung von Sklaven die Funktion erfüllte, zu verdeutlichen, 
daß der Sklavenstatus nunmehr "zerbrochen", also beendigt sei (vgl. Malul 
1988: 51-69 und 74-76). Das Zerbrechen des Gefäßes verdeutlicht hier, daß 
der Zustand der Unreinheit und der Bedrohung für den Menschen nunmehr 
ein Ende hatte. Mit dem in der Nacht zuvor bereiteten Weihwasser wusch sich 
nun der Mensch. Dieses Wasser löste die Unreinheit, die man sich wie einen 
'feinstofflichen' Schmutzfilm dachte, von seinem Körper. Das Waschwasser 
aber ließ er über das neben ihm stehende Figürchen des 'Omenanzeigers' lau
fen und führte somit die Verunreinigung, die von dem jaulenden Hunde (oder 
von anderen Tieren oder Dingen) auf den Menschen übergegangen war, auf 
den 'Omenanzeiger' zurück. In einem Ritual gegen ein von einem Dachs ange
zeigtes Unheil rief der Mensch, während er das Wasser über das Figürchen des 
Dachses laufen ließ: "Das von dir ausgehende Unheil möge dich selbst fest
klammern!'' 

In zahlreichen nun folgenden symbolischen Handlungen wurde dem Men
schen seine Befreiung von der Bedrohung durch das ungute Vorzeichen de
monstriert. So sollte er beispielsweise das Gewand, das er bislang getragen 
hatte, abstreifen und sich das Haupthaar und den Bart rasieren. Die in der Zeit 
nach der 'Infizierung' durch das Vorzeichen gewachsenen Haare und Finger
nägel repräsentierten seinen Status als einen, der von den Göttern verurteilt 
worden war. Daher mußten die Haarspitzen und Fingernägel, die gewisserma
ßen die Verunreinigung noch in sich trugen, beseitigt werden. Manchmal 
sollte der Mensch auch eine Zwiebel abhäuten oder einen geflochtenen Strick 
aufdrehen, um die Lösung seiner Schwierigkeiten greifbar zu demonstrieren. 

Ein weiterer Höhepunkt des Rituales war jedoch die Beseitigung des 
'Omenanzeigers', der ja zuvor mit dem Menschen vor Samas treten mußte. 
Zwar war die Unreinheit auf das Figürchen zuückgeführt worden, als verur
teilt im Sinne des oben beschriebenen Gerichtsverfahrens vor Samas galt es je
doch noch nicht. Seine Schuld mußte erst noch nachgewiesen werden. Auch 
hier folgte das Ritual juristischen Grundsätzen aus der 'profanen' Rechtspra
xis. So wie nach der Regelung des berühmten § 2 der Gesetzessammlung des 
Königs Hammurapi derjenige, der der Zauberei beschuldigt worden war, 
ohne daß ein rechtsgültiger Beweis erbracht werden konnte, "zum Fluß(gott) 
zu gehen und in den Fluß(gott) einzutauchen" hatte, mußte sich auch der 
'Omenanzeiger' bzw. das Tonfigürchen einem Flußordal unterziehen. Hier
aus mag man schließen, daß in dem Revisionsprozeß vor Samas, der zwischen 
dem Menschen und dem 'Omenanzeiger' geführt wurde, der 'Omenanzeiger' 
in gewisser Weise von dem Menschen des Schadenzaubers beschuldigt wurde. 
Nach der Regelung des Kodex Hammurapi war aber die Schuld des Angeklag
ten bewiesen, wenn dieser in den Fluß geworfen wurde und dabei unterging. 
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In dem nun folgenden Ritualabschnitt ging der Beschwörer mit seinem 
Klienten zum Flußufer. U m den Fluß wohlgesonnen zu stimmen, brachte man 
diesem zunächst ein Opfer dar. Man schüttete Bier, Mehl und Brot in das Was
ser und richtete ein Bittgebet an den Fluß. In dem Ritual gegen das von einem 
jaulenden Hunde angezeigte Unheil heißt es dort: "Du, Fluß, (...) jenen Hund 
ziehe herab in den apsü. Du darfst ihn nicht loslassen, zieh ihn herab in deinen 
apsü. Reiße das von dem Hunde ausgehende Unheil aus meinem Körper her
aus !" Dann warf der Beschwörer das Figürchen des Hundes (oder das eines an
deren 'Omenanzeigers') in den Fluß. Da das Tonfigürchen ganz gewiß in den 
Wasserfluten unterging, war damit die 'Schuld' des 'Omenanzeigers' bewiesen 
und die Quelle des dem Menschen drohenden Unheiles gebannt. Der Mensch 
konnte nun in dem Bewußtsein nach Hause gehen, daß das ihm drohende 
Schicksal rechtskräftig und im Einverständnis der Götter von ihm genommen 
worden war. In nicht wenigen Ritualen sollte er, bevor er sich nach Hause be
gab, in eine Kneipe einkehren und sich dort mit denen unterhalten, "die dort 
reden". Die kluge Anweisung, den betroffenen Menschen in eine Gastwirt
schaft zu schicken, kann nur als Bemühen der Beschwörer verstanden werden, 
den Menschen wieder in die normale, 'intakte' Gesellschaft einzuführen und 
ihn zu animieren, das Leben wieder zu genießen. Bevor der Mensch in sein 
Haus zurückkehren konnte, mußte auch dort die von dem 'Omenanzeiger' 
verbreitete Unreinheit in zahlreichen.Reinigungszeremonien beseitigt wer
den. Auf dem Heimweg sollte der Mensch ferner genau darauf achten, daß er 
nicht den gleichen Weg nahm, den er in noch unreinem Zustand zu dem Ritu
alschauplatz gegangen war, damit er sich nicht erneut an seinen eigenen Fuß
spuren 'infizierte'. Oft sollte er anschließend für 3 oder 7 Tage eine Amulett
kette tragen, die ihm Schutz vor weiterem Unheil, das von einem 'Omenanzei
ger' ausging, versprach. 

Zu Hunderten verschiedener ungünstiger Vorzeichen sind Namburbi-Ri-
tuale niedergeschrieben worden. Der assyrische König Assurbanipal ließ für 
seine Bibliothek in Ninive eine Gesamtedition dieser Texte anfertigen. Aus 
Kolophonen solcher Tafeln wissen wir, daß diese Serie aus mindestens 135 Ta
feln bestand. Die Serie " N A M . B Ü R . B I . M E S " zählt somit zu den längsten Se
rien, die je auf Tontafeln zusammengestellt wurden. Freilich war Assurbani-
pals Interesse weniger literarischer Art. Mit dieser gewaltigen Serie wollte er 
wohl eher gegen alle nur erdenkbaren Vorzeichen ein wirksames Mittel in der 
Hand halten. 

Aus der glücklicherweise erhalten gebliebenen Königskorrespondenz aus 
Ninive wissen wir, daß Assurbanipal und sein Vater Asarhaddon mehrere un
abhängig voneinander arbeitende Teams von Beschwörern, Schreibern und 
Astrologen beschäftigte, die den Himmel zu beobachten hatten und auch an
dere ungewöhnliche Vorkommnisse registrierten. Diese mußten rechtzeitig an 
den König gemeldet werden, so daß genügend Zeit blieb, ein Löseritual vorzu
bereiten und durchzuführen, noch bevor das Unheil Gestalt angenommen 
hatte. Hierfür stand ein ganzer Stab von Beschwörern zur Verfügung, die, fast 
wie in einem Ministerium organisiert, die Omensammlungen auf die Deutung 
des Vorzeichens hin prüften und Rituale zusammenstellten und ausrichteten. 
Die Gewißheit des Königs, mögliches in der Zukunft drohendes Unheil be-
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reits aus dem Wege geräumt zu haben, bevor es wirksam werden konnte, 
dürfte seine Selbstsicherheit, seine Entschlußkraft und seinen Kampfeswillen 
erheblich gestärkt haben. In diesem Sinne waren die Löserituale keineswegs 
eine hinderliche Ausgeburt des Aberglaubens, sondern vielmehr ein stabilisie
render Faktor in der Geschichte des assyrischen Reiches. 
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